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VORWORT DES PRÄSIDENTEN 

Im Berichtsjahr haben die eidgenössischen Räte 

die Beratungen zum Geldspielgesetz abgeschlos-

sen. Was den Spielbankenbereich betrifft, ist die 

Regelung des geltenden Gesetzes im Grundsatz 

übernommen worden. Die ESBK als Aufsichts-

kommission begrüsst dieses Ergebnis, denn die 

bisherigen gesetzlichen Bestimmungen haben 

sich in der Praxis im Wesentlichen bewährt. Neu-

land wird mit der Möglichkeit der Online-Durch-

führung von Spielbankenspielen beschritten. Soll-

ten die Online-Spiele nach erfolgter Referen-

dumsabstimmung Tatsache werden, wird damit 

auch der Aufgabenbereich der ESBK erweitert. 

Das Sekretariat und die Kommission haben sich 

bereits mit den im Zusammenhang mit der Um-

setzung verbundenen Fragen beschäftigt. Dies 

betrifft auch die vom Bundesrat beziehungsweise 

vom EJPD zu erlassenden Verordnungen. Die 

ESBK sieht sich im Übrigen auch veranlasst, ein-

zelne Bestimmungen der Geldwäschereiverord-

nung zu revidieren.  

Nachdem sich im Jahre 2016 der Bruttospieler-

trag positiv entwickelt hatte, ist dieser für das Be-

richtsjahr erneut rückläufig (-1,3%). Bei den Spiel-

banken mit einer A-Konzession (Grand Casinos) 

beträgt die Veränderung zum Vorjahr -0,5% und 

bei den Casinos mit einer Konzession B (Kursäle) 

sind es -2,5%. Von den insgesamt 21 Casinos er-

zielten deren acht eine Steigerung des Brutto-

spielertrages, währenddem die restlichen 13 

Casinos eine Verminderung in Kauf zu nehmen 

haben. Die Bandbreite der negativen Verände-

rung zum Vorjahr schwankt je nach Casino von 

0,6% bis 26,0%. Sofern die sich aus dem neuen 

Geldspielgesetz ergebenden zusätzlichen 

Spielmöglichkeiten nicht zum Tragen kommen, 

dürfte sich aus der Sicht der ESBK dieser negative 

Trend fortsetzen. 

Im Jahre 2012 hat das Bundesgericht in einem 

Grundsatzentscheid im Zusammenhang mit dem 

Organisieren oder gewerbsmässigen Betreiben 

von Glückspielen ausserhalb konzessionierter 

Spielbanken (Art. 56 Abs. 1 lit.a SBG) festgehal-

ten, dass dieser Straftatbestand nur erfüllt wer-

den kann, wenn der Automat durch Verfügung 

der eidgenössischen Spielbankenkommission als 

Glücksspielautomat qualifiziert worden ist. Für 

das Verfahren von entscheidender Bedeutung ist 

im Weiteren die Feststellung, dass es bei Fehlen 

einer derartigen Verfügung der Eidgenössischen 

Spielbankenkommission nicht Aufgabe des Straf-

richters sein könne, vorfrageweise darüber zu 

entscheiden, ob das Gerät als Glücksspielauto-

mat zu qualifizieren sei. Dies hatte nicht nur eine 

Zeitverzögerung bei der Bestrafung von Delin-

quenten zur Folge, sondern auch eine bedeu-

tende Zunahme an zeitraubenden Verwaltungs-

verfahren. Diese neue Situation führte zu einem 

Anstieg der Pendenzen und damit einer Verlänge-

rung der Dauer der Strafverfahren. Die Kommis-

sion und das Sekretariat sahen sich im Jahre 2015 

veranlasst, Massnahmen zur Effizienzsteigerung 

bei der Strafverfolgung in die Wege zu leiten. Ne-

ben einer Verstärkung der personellen Ressour-

cen ging es insbesondere darum, die Verfahrens-

schritte zu optimieren. Aufgrund der Bilanz 2017 

betreffend die Strafverfahren darf festgestellt 

werden, dass die vorgegebenen Ziele weitgehend 

erreicht sind. Die Pendenzen aus früheren Jahren 

konnten abgebaut werden und die Verfahrens-

dauern sind verkürzt worden. In Anbetracht der 

stetigen Zunahme von Verstössen gegen das 

Spielbankengesetz dürften aber auch in Zukunft 

weitere Massnahmen nötig sein. 

Die für das Jahr 2017 wiederum durchgeführte 

Beurteilung der Schweizer Spielbanken hinsicht-

lich der Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur 

Erreichung der gesetzgeberischen Ziele fällt posi-

tiv aus. Insgesamt kann festgehalten werden, 

dass die Ziele des Gesetzgebers erreicht und da-

mit die mit dem Betrieb einer Spielbank verbun-

denen Risiken auf ein Minimum reduziert wer-

den. Die Vorschriften zur Gewährleistung eines 

sicheren und transparenten Spielbetriebs, zur Be-

kämpfung von Kriminalität und Geldwäscherei 

und zum Schutz vor sozialschädlichen Auswirkun-

gen werden von den Spielbanken auf einem zu-

friedenstellenden Niveau umgesetzt. 

 

Dr. H. Bürgi 
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AKTIVITÄTEN DER KOMMISSION 

 

2017 fanden sich die Mitglieder der Eidgenös-

sischen Spielbankenkommission zu 6 Sitzungen 

zusammen.  

Anlässlich dieser Sitzungen fällte die Kommis-

sion zahlreiche Strafentscheide; die Straffälle 

nehmen nicht nur in zeitlicher Hinsicht einen 

grossen Teil der Sitzungen ein,  sondern führen 

häufig zu rechtlichen Grundsatzdiskussionen 

(z.B. über Überweisung an kantonale Instan-

zen, verfahrensrechtliche Probleme, usw). 

Ebenso bewilligte die Kommission im Berichts-

jahr auf Gesuch der Spielbanken hin verschie-

dene Tischspiele als Varianten zu den in der 

GSV  aufgelisteten zulässigen Spielen.  
 

Überdies wurden die Kommissionsmitglieder 

sowohl vom Präsidenten als auch vom Direktor 

des Sekretariates über die laufenden Geschäfte 

informiert. Wie in den vergangenen Jahren be-

gleitete die Kommission den Prozess zur Ausge-

staltung der Verordnungsbestimmungen zum 

neuen Geldspielgesetz. Die ESBK konnte sich 

mit Vorschlägen in den sie betreffenden Berei-

chen einbringen. Vorgängig hatte das Sekreta-

riat die Branchenvertreter konsultiert. Die 

Kommission zeigte sich mit den entsprechen-

den Arbeiten zufrieden und nahm insbeson-

dere auch zur Kenntnis, dass das neue Verord-

nungswerk keine bahnbrechenden Revolutio-

nen bringt, sondern in vielen Punkten be-

währte Regelungen übernimmt. 

 

Die Kommission nahm Kenntnis von der Projek-

torganisation, welche das Sekretariat für die 

Umsetzung der neuen Bestimmungen, na-

mentlich auch für die Ausgestaltung der Auf-

sicht über die Onlinespiele sowie die Erteilung 

der Konzessionserweiterungen konzipiert hat.  

 

Die Kommission nahm von den Informationen  

Kenntnis, die der Direktor des Sekretariates am 

4. und 6. Oktober den Finanzkommissionen des 

National- und Ständerates bezüglich der Situa-

tion der ESBK sowie der wirtschaftlichen Lage 

der Spielbanken und derer Perspektiven  über-

mitteln konnte. Der Direktor hatte die Gelegen-

heit wahrgenommen, um den Finanzkommissi-

onen aufzuzeigen, welches insbesondere auch 

die Ressourcenbedürfnisse sind, die sich auf-

grund der neuen Gesetzgebung - insbesondere 

aufgrund der anstehenden Behandlung von 

Gesuchen um Konzessionserweiterung, der 

Herausforderungen im Zusammenhang mit 

dem Aufbau der Sperrmassnahmen sowie der 

Bekämpfung des illegalen Spiels unter neuem 

Recht - zwangsläufig ergeben werden.  

 

Anlässlich ihrer Augustsitzung setzte sich die 

Kommission mit den Resultaten des Berichtes 

der PwC auseinander, den diese im Auftrag des 

Bundesamtes für Justiz zur Frage eines zukünf-

tigen Steuermodells erstellt hatte.  

 

Die Kommission setzte sich zudem mit der ge-

planten und für das Jahr 2018 vorgesehenen 

Revision der GwV- ESBK auseinander. Diese 

wird nötig, weil der neuen Gesetzgebung, aber 

auch den Resultaten der GAFI-Länderprüfung 

Rechnung getragen werden muss. Im Rahmen 

dieser Prüfung wurden die transaktionsbezo-

genen Schwellenwerte für die Identifikationen 

der Spieler als geringfügig zu hoch qualifiziert. 

Als eklatant zu hoch erachtete die GAFI den 

Schwellenwerte für die Registrierung von 

Transaktionen nach erfolgter Identifikation 

(heute 15 000 Franken). Die Kommission hat 

daher beschlossen, diese Kritikpunkte mit Au-

genmass so umzusetzen, dass insbesondere 

der heutige Identifikationsschwellenwert von 

4000 Franken belassen werden soll. In zeitli-

cher Hinsicht legte die Kommission fest, dass 

die Vernehmlassung zu dieser Änderung im 

Verlaufe des Jahres 2018 durchgeführt und die 

Inkraftsetzung zeitgleich mit der neuen Geld-

spielgesetzgebung auf den 1. Januar 2019 er-

folgen soll. 

Die Kommission nahm davon Kenntnis, dass im 

Berichtsjahr in Liechtenstein zwei neue Casinos 
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eröffnet wurden. Der Kommission ist bewusst, 

dass sich aus diesem Grund die Konkurrenzsi-

tuation namentlich für in der Ostschweiz gele-

gene Casinos verschärfen wird. Es ist der Kom-

mission ein Anliegen, dass im Bereich des Sozi-

alschutzes sowie der Geldwäschereiprävention 

in diesem Nachbarland eine mit Schweizer 

Recht vergleichbare Regelung gilt und durchge-

setzt wird.

Auch 2017 wählte die Kommission verschie-

dene von den jeweiligen Kantonen vorgeschla-

gene externe Untersuchungsbeamten, welche 

die ESBK bei der Strafverfolgung von Anbietern 

illegaler Spiele in wertvoller Art und Weise un-

terstützen. 

  

TREFFEN UND INFORMATIONSAUSTAUSCH

Der Präsident und teilweise auch einzelne 

Kommissionsmitglieder hatten in Begleitung 

des Direktors mehrere Casinos besucht. Dies 

bot den Spielbanken die Gelegenheit, ihre In-

novationen, Konzepte und Probleme zu prä-

sentieren.  

 

Die ESBK hatte im Berichtsjahr verschiedene 

Kontakte mit parlamentarischen Kommissio-

nen. Am 30. März empfing sie die Subkommis-

sion der GPK des Nationalrates, die von einem 

Mitglied der Schwesterkommission des Stän-

derates begleitet wurde. Der Präsident sowie 

der Direktor haben die Parlamentsmitglieder 

empfangen und präsentierten diesen den Auf-

trag sowie die Aufgaben und Kompetenzen der 

ESBK. Gleichzeitig orientierten sie über die lau-

fenden Geschäfte. Gegenstand waren eben-

falls die Themenbereiche Personal, Finanzen, 

neue Gesetzgebung, Online Glücksspiele, ille-

gales Geldspiel, Spielbankenaufsicht und Sozi-

alschutz.  

 

Mit der Comlot fanden ebenfalls verschiedene 

Sitzungen statt. Diskussionsgegenstand waren

in erster Linie Fragen im Zusammenhang mit 

der neuen Geldspielgesetzgebung. Gegenstand 

war namentlich auch die konkrete Regelung 

der zukünftigen Zusammenarbeit, insbeson-

dere was das gegenseitige Konsultationsver-

fahren beim Erlass von Spielbewilligungen be-

trifft. Besprochen wurden zudem auch die 

Massnahmen, die es im Zusammenhang mit 

der neuen Kompetenzordnung für die Bewilli-

gung von Geschicklichkeitsspielen zu treffen 

gelten wird.  

 

Der Präsident sowie der Direktor des Sekretari-

ates durften im Juni den neuen Präsidenten des 

Schweizer Casinoverbandes (SCV), Herrn Stän-

derat Beat Vonlanthen, zu einer Antrittsvisite 

empfangen. Das Treffen bot die Gelegenheit, 

im Rahmen eines konstruktiven Gedankenaus-

tausches die gegenseitigen Erwartungen zu de-

finieren. 
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AUSSENKONTAKTE DES SEKRETARIATES  

 

BEZIEHUNGEN MIT NATIONALEN GESPRÄCHSPARTNERN  

Am 28. März fand ein von der ESBK organisier-

ter Anlass zum Thema der Bekämpfung der 

Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzie-

rung statt, an welchem rund 50 Vertreter der 

Spielbanken teilnahmen, welche im GwG - Be-

reich tätig sind. Dabei bot sich der ESBK die Ge-

legenheit, den Teilnehmenden ihre Aktivitäten 

im Aufsichtsbereich sowie die Resultate des 

Länderexamens der GAFI zu präsentieren. 

 

Anlässlich des jährlichen Treffens mit den Revi-

soren, welches am 4. Oktober stattfand, durfte 

das Sekretariat der ESBK 15 Revisoren begrüs-

sen. Hauptthema war die Zusammenarbeit 

nach dem Inkrafttreten der neuen Gesetzge-

bung. Die Revisoren sind der vorher abgegebe-

nen Aufforderung der ESBK gefolgt, ihre kon-

kreten Vorstellungen hinsichtlich der Ausfor-

mulierung der sie betreffenden Artikel einzu-

reichen. Die entsprechenden Textvorschläge 

hat das Sekretariat dem BJ weitergereicht. 

 

Am 3. November fand das jährliche Treffen mit 

den Sozialschutzverantwortlichen der Spiel-

banken statt. Dieses bot Gelegenheit dazu, Bi-

lanz zu ziehen über die Ergebnisse der Auf-

sichtstätigkeit sowie der Analyse der Berichte 

der Spielbanken. Gleichzeitig wurde ebenfalls 

über den Stand der neuen Geldspielgesetzge-

bung, den Zeitplan sowie die im Sozialbereich 

vorgesehenen neuen Vorschriften informiert. 

Das jährliche Treffen mit den Sicherheitsver-

antwortlichen der Casinos wurde im Berichts-

jahr im Casino Baden durchgeführt. Im Rahmen 

der Tagung wurden die Teilnehmenden für Be-

trugsversuche sensibilisiert, die in Schweizer 

Spielbanken beobachtet werden. Das Ziel des 

Anlasses war es, aufgrund der bisherigen Erfah-

rungen die Lehren zu ziehen und Wege zur Ver-

hinderung und Früherkennung solcher Be-

trugsversuche festzulegen.  

Der Direktor sowie Vertreter des Sekretariates 

trafen sich ebenfalls mit Vertretern der aner-

kannten Labors. Hierbei wurden technische 

Fragen sowie die Änderungen diskutiert, die 

sich aufgrund der neuen Gesetzgebung erge-

ben werden. Die Teilnehmer wurden seitens 

der ESBK aufgefordert, Vorschläge für die Aus-

arbeitung der neuen Zertifizierungsprotokolle 

einzureichen, dies betreffend die Geldspielau-

tomaten, die Plattformen der Onlinespiele, die 

Onlinespiele selbst, sowie für die Prüfung der 

Funktionalität des Datenspeicherdispositivs. 

 

Am 19. Juni fand in Zürich die Zusammenkunft 

mit den externen Untersuchungsbeamten 

statt. Im Zentrum dieses Treffens standen Fra-

gen zur Zusammenarbeit, zum Rollenverständ-

nis und zu den Zielen der ESBK. Auch mit den 

Inspektoren, welche die Kantone für die Über-

wachung der Spielbanken zur Verfügung stel-

len, fand - wie jedes Jahr- am 23. November ein 

Treffen statt. Bei dieser Gelegenheit wurde von 

der ESBK über den Stand der neuen Geldspiel-

gesetzgebung sowie den vorgesehenen Zeit-

plan informiert. Gleichzeitig konnte den In-

spektoren auch mitgeteilt werden, welche 

Neuerungen für den Spielbetrieb vorgesehen 

sind. 

 

Auch mit den Vertretern der Casinobranche 

fanden mehrere Kontakttreffen statt, anläss-

lich derer diverse operationelle Probleme im 

Zusammenhang mit der neuen Gesetzgebung 

sowie deren Umsetzung besprochen werden 

konnten. 
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INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

Vom 7. bis zum 9. Februar fand in London wie 

jedes Jahr die Glücksspielmesse (International 

Casino Exhibition, ICE)  statt. Der Direktor so-

wie verschiedene Mitarbeitende des Sekretari-

ates waren vor Ort. Der Anlass gab auch im Be-

richtsjahr Gelegenheit dazu, mit Laboratorien, 

Herstellern von Geldspielen, Spielmaterial und 

Überwachungsinstrumenten in Kontakt zu tre-

ten. Die Mitarbeitenden des Sekretariates 

konnten sich so über Neuheiten und Trends in-

formieren. Zudem bot sich die Gelegenheit, mit 

den massgebenden Herstellern auch über Auf-

fälligkeiten zu sprechen, die in verschiedenen 

Casinos im Verlaufe des Vorjahres festgestellt 

werden konnten. Dies betraf beispielsweise 

Probleme im Zusammenhang mit Jackpots und 

EAKS-Systemen, hinsichtlich derer die Lieferan-

ten unter Hinweis auf das in der Schweiz herr-

schende Transparenzgebot sensibilisiert wer-

den konnten.  

 

Ende Mai nahm der Direktor am Gaming Regu-

lators European Forum (GREF) teil, welches 

dieses Mal in London stattfand. Anlässlich die-

ses Treffens wurden im Rahmen von verschie-

denen Präsentationen die Entwicklungen im 

Spielbankenbereich in den jeweiligen Ländern 

der präsentierenden Personen aufgezeigt. 

Themen waren ebenfalls die Rolle der Testla-

bors im Bereich der Aufsicht, die Rechtspre-

chung in den verschiedenen Ländern sowie die 

unterschiedliche Ausgestaltung der gesetzli-

chen Regulierungen. 

 

Vom 16. bis zum 19. Oktober fand in Johannes-

burg das Jahrestreffen der International Associ-

ation of Gaming Regulators (IAGR) statt, an 

welchem der Direktor des Sekretariates partizi-

pierte. Programmgemäss wurde über die Un-

terschiede zwischen Sport- und gewöhnlichen 

Wetten und die damit verbundenen Risiken re-

feriert; zudem allgemein über die neuesten 

Trends im Bereich der Technologie sowie der 

Verbreitung des Spielangebots. Relativ viel 

Platz nahm ebenfalls die Berichterstattung 

über neue Phänomene wie Blockchain, aber 

auch über die Regulierung in einem digitalen 

Markt ein. Gegenstand der Vorträge war eben-

falls der Sozialschutz. Ein Teil des Programms 

war den Chancen und Risiken des Geldspielsek-

tors im afrikanischen Markt sowie dem dort an-

zutreffenden spezifischen Kundenprofil gewid-

met.  
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AUFSICHT ÜBER DIE SPIELBANKEN 

 

SPIELBANKENAUFSICHT

2017 überprüften die Mitarbeitenden des Sek-

retariates in jeder Spielbank die Umsetzung der 

Sozialschutzmassnahmen, den Spielbetrieb, 

die Videoüberwachung und das Spielmaterial. 

Wie in den operativen Zielen vorgegeben, wur-

den zudem in acht Spielbanken die Finanzflüsse 

einer vertieften Prüfung unterzogen. Diese 

Kontrollen gestatteten es dem Sekretariat, die 

internen Kontrollsysteme und die von den Casi-

nos vorgesehenen diesbezüglichen Prozeduren 

zu analysieren. Dadurch konnte - namentlich 

auf der Basis von Gesprächen mit dem Personal 

sowie von zweckmässigen Stichproben - über-

prüft werden, ob die Casinos ihren gesetzlichen 

Pflichten nachkommen. Sofern es die Situation 

erforderte, wurden die erforderlichen Bemer-

kungen angebracht. Wo nötig wurden an-

schliessend auf schriftlichem Weg Korrektur-

massnahmen angeordnet, andernfalls wurde 

direkt vor Ort auf die Verfehlungen sowie die 

damit allenfalls verbundenen Risiken aufmerk-

sam gemacht.

  

SPIELBETRIEB 

Generell zeigte sich, dass der Spielbetrieb in 

den Schweizer Casinos professionell verläuft, 

und die anwendbaren Rechtsvorschriften ein-

gehalten wurden. 

Anlässlich der 2017 durchgeführten Inspektio-

nen stellten die Mitarbeitenden des Sekretari-

ates nichtsdestotrotz in einigen Betrieben Lü-

cken fest, was die Betriebsführung oder die Do-

kumentation der einzelnen Spielvorfälle betraf. 

Die ESBK rief den Casinos die Wichtigkeit einer 

schwachstellenfreien Geschäftsführung und 

Dokumentation in Erinnerung, damit der vom 

Gesetz anvisierte sichere und transparente 

Spielbetrieb sichergestellt werden kann. 

Die Spielbanken sind stetig bemüht, ihr Spiel-

angebot zu verbessern. Durch die Einführung 

von neuen Spielvarianten versuchen sie, sich 

von ihren Konkurrenten abzuheben. Deshalb 

war die Kommission aufgerufen, sich zu einer 

neuen Variante des Blackjack namens Black Ja-

mes zu äussern. Vor ihrem Entscheid hat die 

Kommission die hauptsächlichen Charakteristi-

ken dieses neuen Spiels geprüft und diese mit 

jenen herkömmlicher Spielvarianten vergli-

chen. Dies mit dem Zweck, die Vereinbarkeit 

mit den gültigen Vorschriften zu prüfen. 

 

Die ESBK musste sich ebenfalls zu zahlreichen 

Spielangebotsänderungen äussern, um deren 

Vornahme die Spielbanken ersuchten. Von den 

298 Verfügungen, welche die ESBK im Berichts-

jahr erliess, betrafen deshalb 236 solche Spiel-

angebotsänderungen. Somit verminderte sich 

die Anzahl der Verfügungen der ESBK im Ver-

gleich zu 2016 geringfügig, lag aber immer noch 

über jener von 2015. 

 

In Anbetracht der ständigen Erhöhung der An-

zahl und des Ausmasses der Spielangebotsän-

derungen in den Casinos hatte das Sekretariat 

der ESBK ab 1. Juli 2016 seine Vorgehensweise 

zur Vornahme der Nachkontrollen angepasst. 

Dies mit dem Ziel, den Ressourceneinsatz ange-

sichts der neuen Situation zu optimieren. Seit-

her werden die Kontrollen weniger regelmäs-

sig, dafür umfassender durchgeführt. Die Mit-

arbeiter des Sekretariates haben im Berichts-

jahr 21 dergestalt vertiefte Kontrollen durchge-

führt. Zudem kontrollierten sie in 21 weiteren 

Fällen vor Ort, ob die bewilligten Änderungen 

an Jackpots und EAKS den rechtlichen Anforde-

rungen genügten und der sichere und transpa-

rente Spielbetrieb sichergestellt war. 
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2017 war auch gekennzeichnet von verschiede-

nen technischen Vorfällen an Spieleinrichtun-

gen, die es einigen Spielen gestattet haben, un-

gerechtfertigte Gewinne zu erzielen. In jedem 

dieser Fälle hat die ESBK die Situation analy-

siert, um zu bestimmen, ob die betroffenen 

Spielbanken die erforderliche Sorgfalt hatten 

walten lassen. Sicher ist es nicht immer mög-

lich, solche Vorfälle zu verhindern. Indes sind 

die Casinos gestützt auf Art. 27 Bst. d VSBG 

grundsätzlich verpflichtet, im Rahmen ihres Si-

cherheitskonzepts sicherzustellen, dass uner-

laubte Handlungen und Vorkommnisse frühzei-

tig erfasst werden können. Die Abklärungen 

der ESBK haben freilich ergeben, dass den be-

troffenen Spielbanken keine grobe Verletzung 

der Sorgfaltspflicht vorgeworfen werden 

konnte. Die ungerechtfertigten Gewinne, wel-

che die Spielbanken den Spielern ausbezahlt 

hatten, wurden jedoch für die Bestimmung des 

BSE nicht als abzugsberechtigt anerkannt. Dies, 

weil Art. 78 Abs. 1 VSBG normiert, dass der 

Bruttospielertrag der Differenz zwischen den 

Spieleinsätzen und den von der Spielbank 

rechtmässig ausbezahlten Gewinnen ent-

spricht. Abs. 2 der gleichen Bestimmungen prä-

zisiert, dass als rechtmässig ein Gewinn gilt, der 

unter Einhaltung der Spielregeln, der techni-

schen Vorschriften und der Gewinntabellen er-

zielt wird. Daraus folgt, dass die erwähnten Ge-

winnauszahlungen nicht als rechtmässig be-

trachtet werden konnten. Anlässlich der Zu-

sammenkunft mit den Aufsichts- und Spielbe-

triebsverantwortlichen wurden diese Zwi-

schenfälle sowie deren Konsequenzen für die 

Spielbanken erörtert. Der hierbei gepflegte In-

formationsaustausch sollte es gestatten, in Zu-

kunft solche Situationen zu vermeiden. 

 

 

SOZIALSCHUTZ

Eines der Hauptziele des geltenden Spielban-

kengesetzes ist es, den sozialschädlichen Aus-

wirkungen des Spielbetriebs vorzubeugen (Art. 

2 SBG). 

 

Deshalb verpflichtet das Gesetz die Schweizer 

Spielbanken,  jene Personen vom Spielbetrieb 

auszuschliessen, von denen sie wissen oder an-

nehmen müssen, dass sie überschuldet sind, ih-

ren finanziellen Verpflichtungen nicht nach-

kommen oder Spieleinsätze riskieren, welche 

in keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen und 

ihrem Vermögen stehen (Art. 22 SBG). Nur die 

Spielbank, welche die Spielsperre ausgespro-

chen hatte, darf diese aufheben. 

 

Um ihren gesetzlichen Verpflichtungen in die-

sem Bereich nachzukommen, müssen die Spiel-

banken Sozialschutzmassnahmen vorsehen, in 

welchen sie namentlich die Prozesse definie-

ren, welche dazu dienen, die solcherart be-

troffenen Personen zu identifizieren und allen-

falls auszuschliessen. Die Kommission muss 

über sämtliche Änderungen, die die Spielban-

ken in ihrem diesbezüglichen Programm vor-

nehmen, informiert werden. Sie kann die ge-

planten Änderungen verbieten, wenn sie sol-

ches als notwendig erachtet. 

 

Die Umsetzung dieser Bestimmungen wird im 

Rahmen der vom Sekretariat durchgeführten 

Inspektionen kontrolliert. Dies vor allem auf 

Basis der im Casino verfügbaren Dokumenta-

tion, aber auch aufgrund von Gesprächen mit 

Mitarbeitenden, welche mit der Umsetzung 

der Sozialschutzmassnahmen betraut sind. 

 

2017 führte das Sekretariat in jeder Spielbank 

eine Inspektion durch; 3 Casinos wurden zu-

dem ein zweites Mal inspiziert. Jene Spielban-

ken, von denen verlangt wurde, dass sie Ver-

besserungsmassnahmen ergreifen, setzten 

diese Anordnungen zeitgerecht um. 

 

Im Berichtsjahr konnte die ESBK zwei Verfah-

ren einstellen, welche 2016 sowie 2017 zwecks 
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besonderer Abklärung im Bereich Sozialschutz 

angehoben worden waren; dies ohne weitere 

Folgen für die betroffenen Casinos.  

Zum zweiten Mal in Folge benutzten die Spiel-

banken das neue Modell für die jährliche Be-

richterstattung über die Umsetzung des Sozial-

schutzes. Freilich wurden an diesem Modell im 

Bestreben, dieses ständig zu verbessern, er-

neut kleinere Änderungen vorgenommen, wel-

che die Arbeit mit diesem sowie die Auswer-

tung der relevanten Daten erleichtern sollten. 

 

GELDWÄSCHEREIBEKÄMPFUNG

Im Nachgang zum Länderexamen der „Groupe 

d’action financière“ (GAFI) , mit welchem das 

schweizerische Dispositiv zur Abwehr von 

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 

überprüft wurde, war die ESBK in mehreren Ar-

beitsgruppen vertreten, die aus Vertretern ver-

schiedener Bundesstellen gebildet worden wa-

ren, um die mit Blick auf ein für 2020 vorgese-

henes „follow up“ der GAFI notwendigen An-

passungen zu evaluieren. 

 

In diesem Zusammenhang hat die ESBK 2017 

ebenfalls begonnen, die Revisionsarbeiten für 

ihre Verordnung zur Bekämpfung der Geldwä-

scherei und der Terrorismusfinanzierung an die 

Hand zu nehmen. Die Revision bezweckt, die 

aufgrund der Bemerkungen des GAFI erforder-

lichen Anpassungen vorzunehmen. Zudem 

wird sich Gelegenheit bieten, die mit dem in 

Zukunft nach dem für 1.1.2019 geplanten In-

krafttreten des neuen Geldspielgesetzes lega-

len Onlinespiel verbundenen Sorgfaltspflichten 

einzubauen. Die Inkraftsetzung soll zusammen 

mit jener des Geldspielgesetzes erfolgen. 

 

Im Dezember 2017 erging der Entscheid des 

Bundesverwaltungsgerichtes (BVerG) über den 

Rekurs der Selbstregulierungsorganisation der 

Casinos (SRO Casinos) gegen eine Verfügung 

der ESBK. Die SRO Casinos hatte bei der ESBK 

verlangt, dass diese ihr Reglement für die ihr 

mitgliedschaftlich angeschlossenen Casinos als 

Mindeststandard für die Erfüllung der Sorg-

faltspflichten nach dem Geldwäschereigesetz 

anerkenne. Die ESBK hatte das Begehren abge-

lehnt, insbesondere wegen den im Reglement 

vorgesehenen Schwellenwerten für die Vor-

nahme der Identifikation der Kunden, welche 

höher waren als jene, die gemäss der GwV 

ESBK gelten. Das BVerG ist der Argumentation 

der ESBK gefolgt und hat den Rekurs der SRO 

Casinos abgewiesen.
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FINANZEN UND INTERNE ORGANISATION 

2017 hat die ESBK die Jahresberichte der Spiel-

banken geprüft, welche ihr die Revisoren zuge-

stellt hatten. Im Oktober des Berichtsjahrs fand 

auf Einladung der ESBK eine Sitzung mit den Re-

visoren aller Spielbanken statt. Diese diente 

dem Meinungsaustausch sowie dem Zweck, die 

Zusammenarbeit der Revisoren mit der ESBK 

unter der Geltung des neuen Geldspielgesetzes 

zu diskutieren. 

 

Im Berichtsjahr hatte die ESBK eine Änderung 

der Statuten einer Spielbank zu genehmigen. 

Sie genehmigte ebenfalls Änderungen des Ver-

waltungsrat sowie der Revisionsstelle von je-

weils acht Spielbanken. In drei Fällen geneh-

migte sie überdies in der Geschäftsführung von 

Casinos vorgenommene Wechsel. 

 

Vor Erteilung der Genehmigung hat die ESBK je-

weils insbesondere den guten Ruf der betroffe-

nen Personen sowie den Nachweis ihrer ein-

wandfreien Geschäftsführung überprüft. 

 

Beim Aktionariat der Casinos waren 2017 keine 

Änderungen zu verzeichnen, ebenso wenig bei 

deren Aktienkapital.

Auch 2017 hat die ESBK die Rentabilität einiger 

in prekärer Situation befindlicher Spielcasinos 

überwacht. Sie hat sich versichert, dass die be-

troffenen Casinos wirtschaftlich überlebens-

fähig sind und über die notwendigen minima-

len Eigenmittel verfügen, um ihre Aktivität wei-

terzuführen. 

 

Eine Spielbank verfügte per 31.12.2017 nicht 

über Eigenmittel in der vorgeschriebenen 

Höhe. Die ESBK hat diese Spielbank wegen 

Nichteinhaltung dieser Konzessionsvorausset-

zung verwarnt und aufgefordert, binnen Frist 

die fehlenden Mittel einzuschiessen.  

 

Die Analyse der Finanzdaten aus dem Jahr 2017 

zeigt, dass der Bruttospielertrag (BSE) im Ver-

gleich zu 2016 leicht (- 1,3 %) gesunken ist. Der 

durchschnittliche Anteil des Eigenkapitals be-

trug 60%. Die durchschnittliche Eigenkapital-

rendite betrug 2016 21,2 % und verringerte 

sich zu 18,78 % im Berichtsjahr. Insgesamt wur-

den 71,8 Millionen Franken an Dividenden aus-

gerichtet (66 Millionen im Vorjahr). 

 



 

 

 16 

GELDSPIEL AUSSERHALB DER CASINOS 

 

QUALIFIKATION DER SPIELE

Erneut wurden der Kommission Geldspielge-

räte zur Qualifikation als Geschicklichkeitsspiel-

automaten vorgeführt. Mit diesen wurden 

mehrere Spiele angeboten; oft wurden bereits 

geprüfte Geldspiele in einem Gerät vereinigt.  

 

Die ESBK konnte während des Berichtsjahrs ein 

solches Prüfverfahren mit einem Entscheid im 

Sinne der Gesuchsteller abschliessen. In den 

anderen Fällen waren eine Anpassung und das 

Einreichen einer neuen Version notwendig. Die 

Entwicklung der letzten Jahre, die dahin ging, 

den Anteil des Zufalls zu erhöhen, hat sich fort-

gesetzt. Dies hat zur Folge, dass auch kleinere 

Anpassungen eines Geschicklichkeitsspielauto-

maten unter Umständen dazu führen, dass ein 

Spiel nicht mehr als Geschicklichkeitsspiel qua-

lifiziert werden kann.  

 

Im Rahmen von Strafverfahren wurden weiter-

hin Geldspielgeräte festgestellt, welche aus-

serhalb von Casinos aufgestellt wurden, ohne

dass diese vorgängig qualifiziert worden wa-

ren. Die ESBK sah sich daher gezwungen, in 

zwei Fällen Qualifikationsverfahren von Amtes 

wegen zu eröffnen. Im Berichtsjahr hat die 

Kommission auch Geräte beurteilt, mit denen 

42 Spiele angeboten wurden. Die Kommission 

erliess dazu fünf Verfügungen und qualifizierte 

die Geräte als Glücksspielautomaten. Damit 

steht fest, dass die Geräte ausserhalb von kon-

zessionierten Spielbanken nicht zum Betrieb 

aufgestellt und die Spiele nicht angeboten wer-

den dürfen. Gegen eine dieser Qualifikations-

verfügungen wurde im Berichtsjahr Be-

schwerde geführt. Dieses und ein Beschwerde-

verfahren aus dem Vorjahr sind zu Jahresbe-

ginn 2018 beim Bundesverwaltungsgericht 

noch hängig. 

 

VERFOLGUNG DES ILLEGALEN GLÜCKSSPIELS

Nachdem im Vorjahr der grösste Teil der Pen-

denzen aufgearbeitet worden waren, die nach 

der Praxisänderung des Bundesgerichtes ent-

standen waren, wonach sämtliche Spielauto-

maten vor Verurteilung jeweils in separaten 

Verwaltungsverfahren als Glücksspielautoma-

ten qualifiziert werden müssen, konzentrierte 

sich die ESBK während des Berichtsjahrs wieder 

vermehrt auch auf die aktuellen Fälle. So konn-

ten von den 180 im Laufe des Jahres eröffneten 

Fällen bereits 35 von der Kommission erstin-

stanzlich entschieden werden. Überdies wur-

den 65% der im Vorjahr eröffneten Fälle von 

der Kommission erledigt. Insgesamt fällte die 

Kommission in 197 Straffällen 438 Straf- und 

Einziehungsentscheide. Am 31. Dezember 

konnten 27 laufende Fälle weniger als Ende 

2016 gezählt werden, obwohl im Berichtsjahr 

gegenüber dem Vorjahr 18 Fälle mehr eröffnet 

werden mussten.  Die Untersuchungsbeamten 

des Sekretariates wurden bei der Bearbeitung 

der älteren Fälle erneut - wie schon in den Jah-

ren 2015 und 2016 - von zwei juristischen 

Hochschulpraktikanten unterstützt. Diese wur-

den speziell und nur für diese Tätigkeit jeweils 

befristet für ein Jahr eingestellt. 

 

Die Kommission hat im Jahre 2017 Bussen im 

Gesamtbetrag von  1 464 450 Franken ausge-

sprochen und Ersatzforderungen im Gesamt-

betrag von 930 768 Franken für illegal einge-

nommene Gewinne eingefordert. Direkt mit 
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der Bussenhöhe zusammenhängend wider-

spiegelt der Betrag der Debitorenverluste die 

Zahlungsunfähigkeit eines Teils der verurteil-

ten Personen. Anzumerken bleibt, dass einige 

Bussen auch während des Berichtsjahrs ge-

stützt auf die bundesgerichtliche Rechtspre-

chung zur zulässigen Länge von Verfahren um 

einiges reduziert werden mussten. Die gute Zu-

sammenarbeit mit den von den Kantonen zur 

Verfügung gestellten Untersuchungsbeamten 

erwies sich auch im Jahre 2017 als sehr wert-

voll. Dies gerade bei Untersuchungen im Zu-

sammenhang mit vermehrt aufgetretenen ge-

mischten Spielplattformen, bei denen die Straf-

verfolgung sowohl in die Zuständigkeit der 

ESBK wie auch der Kantone  fällt. Das Jahr 2017 

war ebenfalls gekennzeichnet durch eine Inten-

sivierung der Zusammenarbeit mit den einzel-

nen kantonalen Staatsanwaltschaften, da Ver-

brechenstatbestände des Spielbankengesetzes 

als Vortaten von anderen Delikten gelten, de-

ren Verfolgung in der Kompetenz der Kantone 

liegt. So wurde ein grösseres Verfahren, das 

von der ESBK wegen Verdachts auf Verübung 

eines Verbrechens gemäss Spielbankengesetz 

eröffnet wurde, mit einem Verfahren vereinigt, 

welches bei der Staatsanwaltschaft eines Kan-

tons pendent ist und wegen Verdachts auf 

schwere Körperverletzung, Drohung, Erpres-

sung und Geldwäscherei geführt wird.  

 

Auch ausserhalb von solchen gemeinsamen 

Verfahren ist die Zusammenarbeit mit den ex-

ternen Untersuchungsbeamten zielführend. 

Die Kommission kann bei praktisch allen Kanto-

nen, ausser bei Zürich und Basel Stadt, auf de-

ren Unterstützung zählen. 

 

Bei ihren Strafuntersuchungen wird die ESBK 

zudem auch von den kantonalen Polizeidienst-

stellen unterstützt. Diese werden von der ESBK 

an jährlich stattfindenden Veranstaltungen ge-

schult, namentlich, was die Beweissicherung 

betrifft. Auch dank dieser Schulungen wurden 

der ESBK während des Berichtsjahrs qualitativ 

gute polizeiliche Beweisdossiers eingereicht. 
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SPIELBANKENABGABE 

 

BRUTTOSPIELERTRAG UND STEUERN 

2017 erzielten die Casinos einen Bruttospieler-

trag von 680,8 Millionen Franken (vgl. Tabelle 

am Ende dieses Kapitels). Der Rückgang betrug 

damit gegenüber dem Vorjahr fast 9 Millionen 

Franken (2016: 689,7 Mio; - 1,29 %).  

 

In erster Linie wird der Bruttospielertrag mit-

tels Geldspielautomaten generiert, welche für 

sich alleine genommen 552,9 Millionen ein-

brachten (81,2 % des gesamten BSE), was einer 

Verringerung um 3,7 Millionen gegenüber 

2016 (- 0,7 %) entspricht. Der aufgrund der 

Tischspiele erzielte BSE betrug 127,9 Millionen 

(18,8 % des gesamten BSE); im Vergleich zum 

Vorjahr verringerte sich hier der BSE demnach 

um 5,2 Millionen (- 3,9 %). Die Spielbanken ent-

richteten insgesamt eine Spielbankenabgabe in 

der Höhe von 316,9 Millionen, was einer Ver-

ringerung der Steuereinnahmen von 6,4 Millio-

nen im Vergleich zum Vorjahr entspricht 

(- 1,96 %). Hiervon gingen 271,9 Millionen an 

den Bund zugunsten des Ausgleichsfonds der 

AHV (- 1,45 %), währenddem die Standardkan-

tone der B-Casinos insgesamt 45 Millionen ver-

einnahmen konnten (- 4,97 %). 

Der durchschnittliche Steuersatz betrug 46,55 

% (49,79 % für die A-Casinos und 41,62 % für 

die B-Casinos). 

 

Die Einnahmen aufgrund der Spielbankenab-

gabe betrugen 2017 gemäss Staatsrechnung 

272 Millionen. An den Ausgleichsfonds der AHV 

wurden im Berichtsjahr 272 Millionen abgelie-

fert (Einnahmen 2015). Die Einnahmen der 

Spielbankenabgabe werden dem Ausgleichs-

fonds der AHV jeweils zwei Jahren später über-

wiesen. 

 

STEUERERLEICHTERUNGEN  

Der Bundesrat kann für B-Casinos den Abgabe-

satz um höchstens ein Viertel reduzieren, so-

fern die Erträge der Spielbank in wesentlichem 

Umfang für öffentliche Interessen der Region 

verwendet werden, namentlich zur Förderung 

kultureller Tätigkeiten oder für gemeinnützige 

Zwecke (Art. 42 Abs. 1 SBG). Im Berichtsjahr ha-

ben vier Spielbanken eine entsprechende Re-

duktion beantragt. Die deklarierten Beiträge im 

öffentlichen Interesse betrugen 12,9 Millionen; 

sie führten zu Steuererleichterungen von ins-

gesamt 4,7 Millionen Franken.
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Spielbank 2017 2016 

BSE 
Abgabe-

satz 
Spielbanken- 

abgabe 
Anteil Bund Anteil  Kantone BSE Abgabesatz 

Spielbanken- 
abgabe 

Anteil Bund Anteil  Kantone 

CHF % CHF CHF CHF CHF % CHF CHF CHF 

                      

Baden 60'425'760 50.73% 30'653'873 30'653'873 0 59'576'862 50.52% 30'099'960 30'099'960 0 

Basel 58'325'118 50.22% 29'289'701 29'289'701 0 59'024'782 50.39% 29'741'108 29'741'108 0 

Bern 47'960'089 47.71% 22'881'452 22'881'452 0 49'994'237 48.20% 24'096'542 24'096'542 0 

Lugano 31'331'398 43.80% 13'724'013 13'724'013 0 34'151'715 44.45% 15'179'650 15'179'650 0 

Luzern 36'877'270 45.08% 16'624'340 16'624'340 0 35'969'105 44.87% 16'138'626 16'138'626 0 

Montreux 73'085'552 53.83% 39'341'597 39'341'597 0 74'104'924 54.08% 40'076'070 40'076'070 0 

St. Gallen 30'855'981 43.69% 13'482'270 13'482'270 0 32'424'648 44.05% 14'283'694 14'283'694 0 

Zürich 71'930'512 53.55% 38'515'664 38'515'664 0 67'437'297 52.44% 35'366'735 35'366'735 0 

Total A 410'791'681 49.79% 204'512'911 204'512'911 0 412'683'571 49.67% 204'982'386 204'982'386 0 

  
          

Bad Ragaz 19'892'317 41.36% 8'226'543 4'935'926 3'290'617 22'191'216 41.81% 9'278'915 5'567'349 3'711'566 

Courrendlin 13'346'556 40.28% 5'375'554 3'225'332 2'150'221 14'135'655 40.38% 5'707'654 3'424'592 2'283'061 

Crans-Montana 14'865'570 24.76% 3'681'081 2'208'648 1'472'432 14'473'871 26.95% 3'900'930 2'340'558 1'560'372 

Davos 1'592'573 26.67% 424'686 254'812 169'874 2'151'150 26.67% 573'640 344'184 229'456 

Granges-Paccot 19'360'573 39.19% 7'587'895 4'552'737 3'035'158 19'306'755 39.18% 7'564'888 4'538'933 3'025'955 

Interlaken 10'842'777 40.04% 4'341'325 2'604'795 1'736'530 11'462'483 40.08% 4'594'618 2'756'771 1'837'847 

Locarno 20'352'332 41.45% 8'435'311 5'061'187 3'374'124 20'250'667 41.43% 8'389'053 5'033'432 3'355'621 

Mendrisio  46'832'450 43.35% 20'301'849 12'181'110 8'120'740 50'927'557 48.42% 24'661'172 14'796'703 9'864'469 

Meyrin 58'204'853 46.73% 27'196'996 16'318'198 10'878'799 58'548'044 46.67% 27'325'861 16'395'516 10'930'344 

Neuenburg 22'810'534 41.94% 9'566'898 5'740'139 3'826'759 23'558'138 42.10% 9'917'325 5'950'395 3'966'930 

Pfäffikon 27'670'684 42.98% 11'893'635 7'136'181 4'757'454 26'279'493 42.68% 11'215'554 6'729'333 4'486'222 

Schaffhausen 11'590'605 40.09% 4'647'148 2'788'289 1'858'859 10'979'823 40.04% 4'396'828 2'638'097 1'758'731 

St. Moritz 2'656'926 26.67% 708'513 425'108 283'405 2'781'520 26.67% 741'739 445'043 296'695 

Total B 270'018'748 41.62% 112'387'434 67'432'461 44'954'974 277'046'370 42.69% 118'268'176 70'960'906 47'307'271 

                 
Total A+B 680'810'429 46.55% 316'900'345 271'945'371 44'954'974 689'729'941 46.87% 323'250'562 275'943'292 47'307'271 



 

 

 20 

 RESSOURCEN 

 

PERSONAL

Am 31. Dezember 2017 arbeiteten 35 Personen 

(32,1 Vollzeitstellen) für die ESBK. Auf das 

ganze Jahr betrachtet waren 36,92 Personen 

tätig (34,1 Vollzeitstellen). 

Der Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter mit französischer Sprache verringerte sich 

während des Berichtsjahres auf 22,74 % (Stand 

am 31. Dezember; Vorjahr 25,69 %); jener der 

italienisch sprachigen Mitarbeitenden hinge-

gen erhöhte sich auf 14,02 % (Vorjahr 10,22 %). 

Der Prozentanteil der deutschsprachigen Mit-

arbeitenden lag mit 63,24 % geringfügig unter 

jenem des Vorjahres  (64,09 %). 

Bei der Vertretung der Geschlechter blieben 

die Männer mit 48,91 % (Vorjahr 43,92 %) in 

der Minderheit  (der Frauenanteil betrug am 

31. Dezember 2017 51.09%; gegenüber 56.08% 

per Ende 2016).  

 

 

FINANZEN 

Aufwand

Der Aufwand der ESBK betrug 2017 insgesamt 

9,65 Millionen Franken. Zu diesem Gesamtauf-

wand haben die Personalkosten mit 6,0 Millio-

nen beigetragen (einschliesslich des Honorar-

aufwands für die Kommissionsmitglieder). Der 

Sach- und Betriebsaufwand betrug insgesamt 

3,44 Millionen, davon entfallen 1,2 Millionen 

auf den Verwaltungsaufwand, 0,38 Millionen 

auf die Informatik und 0,28 Millionen gingen 

als Entschädigung für deren (zugunsten der 

ESBK erbrachten) Leistungen an die Kantone. 

Überdies ist festzuhalten, dass beim Gesamt-

aufwand die Debitorenverluste aufgrund der 

Straffälle mit 1,46 Millionen zu Buche schlagen. 

Die ESBK kann die Entwicklung der Anzahl und 

der Art der Delikte in keiner Weise beeinflus-

sen, ebenso wenig die Zahlungsfähigkeit der 

Delinquenten. 

Nach Finanzierungsarten aufgeschlüsselt setzt 

sich der Aufwand folgendermassen zusammen: 

8,5 Millionen sind dem finanzwirksamen bun-

desexternen Aufwand zuzuordnen. 1,4 Millio-

nen wurden für die bundesinterne Leistungs-

verrechnung (Raummiete, Informatik und 

Löhne der Dienstleistungs- bzw. Fachzentren 

Finanzen und Personal des Generalsekretariats 

EJPD) aufgewendet. Der nicht finanzwirksame 

Aufwand, wie Anpassungen von Rückstellun-

gen und Wertberichtigungen, Veränderungen 

von Abgrenzungen oder Abschreibungen auf 

Verwaltungsvermögen betrug 0,25 Millionen. 

 

 

 

 

 

Ertrag 

Ertragsseitig konnten insgesamt 8,21 Millionen 

Franken verbucht werden. In erster Linie fiel 

hier die Aufsichtsabgabe in Höhe von 3,98 Mil-

lionen ins Gewicht. Daneben fielen 1,83 Millio-

nen als Entschädigung der Kosten für die Erhe-

bung der Spielbankenabgabe an. An Verwal-

tungsgebühren aus Straf- und Verwaltungsver-

fahren konnten 0,88 Millionen vereinnahmt 

werden. Schliesslich schlugen die Bussen, Er-

satzforderungen und die eingezogenen Vermö-

genswerte aus Strafverfahren sowie der sons-

tige Ertrag mit 1,52 Millionen zu Buche. 
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Die Erfolgsrechnung 2017 der ESBK setzt sich wie folgt zusammen: 

 

Aufwand  2017 

 Mitglieder der Kommission 182'816 

 Personal des Sekretariates 5'818'879 

 Verwaltungsaufwand 1'226'887 

 Informatik 384'246 

 Aufträge an externe Experten 89'304 

 Entschädigungen an Kantone 279'597 

 Debitorenverluste 1'458'718 

Abschreibungen 213'624 

Total 9'654'071 

 

Ertrag  2017 

Abgabe und Gebühren  

 Aufsichtsabgabe 3'977'837 

 Entschädigung für die Spielbankenabgabenerhebung 1'834'543 

 Verwaltungsverfahren (Verfahrensgebühren Casinos) 378'200 

 Verwaltungsverfahren (Verfahrensgebühren Abgrenzungen) 34'700 

 Gebühren aus Strafverfahren (Verfahrenskosten) 465'676 

Zwischentotal 
 

6'690'956 

Verschiedener Ertrag  

 Verwaltungssanktionen 0 

 Bussen 1'112'325 

 Ersatzforderungen 194'330 

 Eingezogene Vermögenswerte 110'381 

 Übriger verschiedener Ertrag 104'325 

Zwischentotal 1'521'361 

Total Ertrag 8'212'317 
 

 

 

Spielbankenabgabe 2017 

Transferaufwand zu Gunsten der AHV (Einnahmen 2015/2014) 271'564'040 

Fiskalertrag 272'265'778 
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ANHANG 

 

KONSOLIDIERTE FINANZKENNZAHLEN DER SPIELBANKEN 

Die nachfolgenden Tabellen enthalten ausgewählte finanzielle Angaben und Eckwerte aus den Jahres-

rechnungen der Spielbanken und aus den durch die Revisoren nach Art. 76 VSBG erstellten Erläute-

rungsberichten. Die vereinfachten Beziehungsorganigramme geben die von der ESBK genehmigte Si-

tuation am 31.12.2017 wieder. 

 

Die Jahresrechnungen wurden gemäss Art. 74 VSBG nach den IFRS1 (International Financial Reporting 

Standards) erstellt. 

 

 

Bilanz 2017 (CHF) 2016 (CHF) ∆ 

Umlaufvermögen 307'895'198 307'738'640 0.05% 

Anlagevermögen 237'611'554 252'875'424 -6.04% 

Kurzfristiges Fremdkapital 152'030'435 159'388'634 -4.62% 

Langfristiges Fremdkapital 69'974'410 79'277'140 -11.73% 

Eigenkapital 323'501'907 321'951'293 0.48% 

Bilanzsumme 545'506'752 560'617'067 -2.70% 

Erfolgsrechnung       

Bruttospielertrag 680'781'783 689'707'432 -1.29% 

Tronc 28'098'441 29'073'528 -3.35% 

Übrige Erträge 46'069'247 47'227'813 -2.45% 

Spielbankenabgabe -317'466'833 -323'616'553 -1.90% 

Personalaufwand -182'466'155 -183'801'304 -0.73% 

Betriebsaufwand -135'640'334 -135'611'406 0.02% 

Abschreibungen -37'379'346 -36'809'272 1.55% 

Finanzergebnis 5'330'371 4'457'611 19.58% 

Weitere Aufwände und Erträge -398'262 219'351 -281.56% 

Ertragssteuern -16'798'753 -19'588'456 -14.24% 

Jahresgewinne 70'130'159 71'258'744 -1.58% 

Personal (Vollzeit) 2'029 1'995 1.70% 

                                                             
1 Aus diesem Grunde können sich minimale Differenzen zu den Zahlen im Kapitel Spielbankenabgabe ergeben. 



 

 
 

     23 

  

EIGENKAPITAL, BILANZSUMME, BRUTTOSPIELERTRAG AM 31.12.2017 
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MITARBEITERBESTAND DER CASINOS 31.12.2017 
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ANGABEN AUS DEN CASINOS 

BAD RAGAZ 

 

Betriebskonzessionärin Casino Bad Ragaz AG 

Konzessionstyp B 

Spieltische 7 

Geldspielautomaten 144 

 

Bilanz 31.12.2017 (CHF) 

Umlaufvermögen 2'307'008 

Anlagevermögen 11'299'271 

Kurzfristiges Fremdkapital 4'104'391 

Langfristiges Fremdkapital 2'156'100 

Eigenkapital 7'345'788 

Bilanzsumme 13'606'279 

Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2017 (CHF) 

Bruttospielertrag 19'892'317 

Tronc 721'391 

Übrige Erträge 591'508 

Spielbankenabgabe -8'226'543 

Personalaufwand -4'630'130 

Betriebsaufwand -3'588'298 

Abschreibungen -845'625 

Finanzergebnis -17'698 

Weitere Aufwände und Erträge 0 

Ertragssteuern -678'662 

Jahresgewinn 3'218'260 
 

  
  

 

 

Casino Bad Ragaz AG

Aktienkapital  3 MIO CHF

Grand Resort Bad 
Ragaz AG

Ace Casino Holding 
AG

33.3% 66.7%
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BADEN  

 

Betriebskonzessionärin Grand Casino Baden AG 

Konzessionstyp A 

Spieltische 23 

Geldspielautomaten 331 

 

Bilanz 31.12.2017 (CHF) 

Umlaufvermögen 16'432'000 

Anlagevermögen 16'963'000 

Kurzfristiges Fremdkapital 13'903'000 

Langfristiges Fremdkapital 6'531'000 

Eigenkapital 12'961'000 

Bilanzsumme 33'395'000 

Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2017 (CHF) 

Bruttospielertrag 60'426'000 

Tronc 2'966'000 

Übrige Erträge 7'599'000 

Spielbankenabgabe -30'654'000 

Personalaufwand -20'981'000 

Betriebsaufwand -12'390'000 

Abschreibungen -2'908'000 

Finanzergebnis 152'000 

Weitere Aufwände und Erträge* -301'000 

Ertragssteuern -713'000 

Jahresgewinn 3'196'000 
 

  
  

 

 

Grand Casino Baden AG

Aktienkapital  10 MIO CHF

Stadtcasino Baden AG

100%
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BASEL  

 

Betriebskonzessionärin Airport Casino Basel AG 

Konzessionstyp A 

Spieltische 14 

Geldspielautomaten 304 

 

Bilanz 31.12.2017 (CHF) 

Umlaufvermögen 8'484'104 

Anlagevermögen 37'608'824 

Kurzfristiges Fremdkapital 16'751'288 

Langfristiges Fremdkapital 3'876'000 

Eigenkapital 25'465'640 

Bilanzsumme 46'092'928 

Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2017 (CHF) 

Bruttospielertrag 58'325'118 

Tronc 2'292'469 

Übrige Erträge 2'144'599 

Spielbankenabgabe -29'289'701 

Personalaufwand -13'173'153 

Betriebsaufwand -6'376'388 

Abschreibungen -4'643'119 

Finanzergebnis 817'946 

Weitere Aufwände und Erträge* -9'027 

Ertragssteuern -2'238'492 

Jahresgewinn 7'850'252 
 

*Ertrag aus Auflösung Rückstellung 1'000'000 
  

 

 

Kleinaktionäre

Airport Casino Basel AG

Aktienkapital  8.3 MIO CHF

Compagnie Financière
Régionale SAS

95.1% 4.9%
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BERN  

 

Betriebskonzessionärin Grand Casino Kursaal Bern AG 

Konzessionstyp A 

Spieltische 14 

Geldspielautomaten 350 

 

Bilanz 31.12.2017 (CHF) 

Umlaufvermögen 20'913'000 

Anlagevermögen 11'104'000 

Kurzfristiges Fremdkapital 8'975'000 

Langfristiges Fremdkapital 3'537'000 

Eigenkapital 19'505'000 

Bilanzsumme 32'017'000 

Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2017 (CHF) 

Bruttospielertrag 47'960'000 

Tronc 1'559'000 

Übrige Erträge 3'427'000 

Spielbankenabgabe -22'881'000 

Personalaufwand -12'139'000 

Betriebsaufwand -9'053'000 

Abschreibungen -2'937'000 

Finanzergebnis 61'000 

Weitere Aufwände und Erträge* -76'000 

Ertragssteuern -1'280'000 

Jahresgewinn 4'641'000 
 

  
  

 

 

Grand Casino Kursaal Bern AG

Aktienkapital  12 MIO CHF

Kongress & Kursaal 
Bern AG

Casino Austria (Swiss) 
AG

Swiss Casinos Holding 
AG

55%

31.5%

13.5%
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COURRENDLIN  

 

Betriebskonzessionärin Casino du Jura SA 

Konzessionstyp B 

Spieltische 5 

Geldspielautomaten 118 

 

Bilanz 31.12.2017 (CHF) 

Umlaufvermögen 5'626'000 

Anlagevermögen 3'494'000 

Kurzfristiges Fremdkapital 2'573'000 

Langfristiges Fremdkapital 1'147'000 

Eigenkapital 5'400'000 

Bilanzsumme 9'120'000 

Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2017 (CHF) 

Bruttospielertrag 13'347'000 

Tronc 299'000 

Übrige Erträge 216'000 

Spielbankenabgabe -5'376'000 

Personalaufwand -3'118'000 

Betriebsaufwand -2'042'000 

Abschreibungen -494'000 

Finanzergebnis 97'000 

Weitere Aufwände und Erträge* 18'000 

Ertragssteuern -638'000 

Jahresgewinn 2'309'000 
 

  
  

 

 

Casino du Jura SA

Aktienkapital  2 MIO CHF

Groupe Lucien
Barrière Suisse SA

Kleinaktionäre
Groupe Lucien 
Barrière SAS

90.4%

9.5%

0.1%
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CRANS-MONTANA 

 

Betriebskonzessionärin Société du Casino de Crans-Montana SA 

Konzessionstyp B 

Spieltische 7 

Geldspielautomaten 130 

 

Bilanz 31.12.2017 (CHF) 

Umlaufvermögen 5'376'926 

Anlagevermögen 7'780'468 

Kurzfristiges Fremdkapital 2'538'161 

Langfristiges Fremdkapital 654'442 

Eigenkapital 9'964'791 

Bilanzsumme 13'157'394 

Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2017 (CHF) 

Bruttospielertrag 14'865'570 

Tronc 352'167 

Übrige Erträge 500'799 

Spielbankenabgabe -3'681'081 

Personalaufwand -3'897'381 

Betriebsaufwand -3'693'284 

Abschreibungen -763'176 

Finanzergebnis 19'820 

Weitere Aufwände und Erträge* 1'970 

Ertragssteuern -786'293 

Jahresgewinn 2'919'110 
 

  
  

 

 

Groupe 
Partouche

Gemeinde
Randogne

Société du Casino de Crans-Montana 
SA

Aktienkapital  5 MIO CHF

Ispar Holding 
SA

57% 23% 5%

Kleinaktionäre

15%
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DAVOS  

 

Betriebskonzessionärin Casino Davos AG 

Konzessionstyp B 

Spieltische 4 

Geldspielautomaten 65 

 

Bilanz 31.12.2017 (CHF) 

Umlaufvermögen 2'460'000 

Anlagevermögen 127'000 

Kurzfristiges Fremdkapital 336'000 

Langfristiges Fremdkapital 230'000 

Eigenkapital 2'021'000 

Bilanzsumme 2'587'000 

Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2017 (CHF) 

Bruttospielertrag 1'593'000 

Tronc 131'000 

Übrige Erträge 100'000 

Spielbankenabgabe -425'000 

Personalaufwand -1'154'000 

Betriebsaufwand -846'000 

Abschreibungen -46'000 

Finanzergebnis -9'000 

Weitere Aufwände und Erträge* 0 

Ertragssteuern 3'000 

Jahresgewinn -653'000 
 

  
  

 

 

Stadtcasino Baden AG

Casino Davos AG

Aktienkapital  2.34 MIO CHF

Davos Destinations
Organisation

89.7% 10.3%
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GRANGES-PACCOT 

 

Betriebskonzessionärin Société Fribourgeoise d'Animation Touris-

tique SA Konzessionstyp B 

Spieltische 4 

Geldspielautomaten 150 

 

Bilanz 31.12.2017 (CHF) 

Umlaufvermögen 7'652'000 

Anlagevermögen 4'334'000 

Kurzfristiges Fremdkapital 3'468'000 

Langfristiges Fremdkapital 1'430'000 

Eigenkapital 7'088'000 

Bilanzsumme 11'986'000 

Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2017 (CHF) 

Bruttospielertrag 19'358'000 

Tronc 405'000 

Übrige Erträge 1'059'000 

Spielbankenabgabe -7'588'000 

Personalaufwand -4'306'000 

Betriebsaufwand -4'201'000 

Abschreibungen -820'000 

Finanzergebnis 27'000 

Weitere Aufwände und Erträge* 9'000 

Ertragssteuern -725'000 

Jahresgewinn 3'218'000 
 

  
  

 

 

Société Fribourgeoise d'Animation Touristique SA

Aktienkapital 2 MIO CHF

Groupe Lucien 
Barrière  Suisse SA

100%



 

 
 

 

     33 

INTERLAKEN  

 

Betriebskonzessionärin Casino Interlaken AG 

Konzessionstyp B 

Spieltische 5 

Geldspielautomaten 123 

 

Bilanz 31.12.2017 (CHF) 

Umlaufvermögen 5'957'000 

Anlagevermögen 2'439'000 

Kurzfristiges Fremdkapital 1'793'000 

Langfristiges Fremdkapital 1'667'000 

Eigenkapital 4'936'000 

Bilanzsumme 8'396'000 

Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2017 (CHF) 

Bruttospielertrag 10'843'000 

Tronc 671'000 

Übrige Erträge 411'000 

Spielbankenabgabe -4'342'000 

Personalaufwand -4'063'000 

Betriebsaufwand -2'393'000 

Abschreibungen -557'000 

Finanzergebnis 120'000 

Weitere Aufwände und Erträge* -44'000 

Ertragssteuern -142'000 

Jahresgewinn 504'000 
 

  
  

 

 

Casino Interlaken AG

Aktienkapital  2.5 MIO CHF

Congress Centre 
Kursaal Interlaken AG

100%
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LOCARNO 

 

Betriebskonzessionärin Casinò Locarno SA 

Konzessionstyp B 

Spieltische 7 

Geldspielautomaten 150 

 

Bilanz 31.12.2017 (CHF) 

Umlaufvermögen 12'532'000 

Anlagevermögen 4'768'000 

Kurzfristiges Fremdkapital 3'168'000 

Langfristiges Fremdkapital 2'744'000 

Eigenkapital 11'388'000 

Bilanzsumme 17'300'000 

Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2017 (CHF) 

Bruttospielertrag 20'352'000 

Tronc 422'000 

Übrige Erträge 1'354'000 

Spielbankenabgabe -8'435'000 

Personalaufwand -6'219'000 

Betriebsaufwand -3'818'000 

Abschreibungen -952'000 

Finanzergebnis 67'000 

Weitere Aufwände und Erträge 0 

Ertragssteuern -571'000 

Jahresgewinn 2'200'000 
 

  
  

 

 

Casinò Locarno SA

Aktienkapital  5 MIO CHF

Spielbank Berlin Internationale 
Beteiligungen GmbH & Co. KG

ACE Casino Holding AG

91% 9%
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LUGANO 

 

Betriebskonzessionärin Casinò Lugano SA 

Konzessionstyp A 

Spieltische 20 

Geldspielautomaten 430 

 

Bilanz 31.12.2017 (CHF) 

Umlaufvermögen 25'727'000 

Anlagevermögen 30'305'000 

Kurzfristiges Fremdkapital 9'331'000 

Langfristiges Fremdkapital 3'865'000 

Eigenkapital 42'836'000 

Bilanzsumme 56'032'000 

Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2017 (CHF) 

Bruttospielertrag 31'329'000 

Tronc 1'212'000 

Übrige Erträge 1'399'000 

Spielbankenabgabe -13'853'000 

Personalaufwand -10'628'000 

Betriebsaufwand -5'926'000 

Abschreibungen -3'275'000 

Finanzergebnis 723'000 

Weitere Aufwände und Erträge* 292'000 

Ertragssteuern 25'000 

Jahresgewinn 1'298'000 
 

  
  

 

 

Città di 
Lugano

Casinò Lugano SA

Aktienkapital  5 MIO CHF

Casinos Austria 
(Swiss) AG

65.7%
28.8%

Kleinaktionäre 

5.5%
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LUZERN  

 

Betriebskonzessionärin Grand Casino Luzern AG 

Konzessionstyp A 

Spieltische 16 

Geldspielautomaten 257 

 

Bilanz 31.12.2017 (CHF) 

Umlaufvermögen 15'079'000 

Anlagevermögen 10'098'000 

Kurzfristiges Fremdkapital 6'751'000 

Langfristiges Fremdkapital 5'978'000 

Eigenkapital 12'448'000 

Bilanzsumme 25'177'000 

Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2017 (CHF) 

Bruttospielertrag 36'877'000 

Tronc 968'000 

Übrige Erträge 9'652'000 

Spielbankenabgabe -16'624'000 

Personalaufwand -16'569'000 

Betriebsaufwand -10'795'000 

Abschreibungen -2'170'000 

Finanzergebnis 27'000 

Weitere Aufwände und Erträge* -11'000 

Ertragssteuern -158'000 

Jahresgewinn 1'197'000 
 

  
  

 

 

Grand Casino Luzern AG

Aktienkapital  9 MIO CHF

Kursaal-Casino AG Luzern

100%
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MENDRISIO  

 

Betriebskonzessionärin Casinò Admiral SA 

Konzessionstyp B 

Spieltische 22 

Geldspielautomaten 340 

 

Bilanz 31.12.2017 (CHF) 

Umlaufvermögen 36'502'000 

Anlagevermögen 13'392'000 

Kurzfristiges Fremdkapital 11'711'000 

Langfristiges Fremdkapital 7'454'000 

Eigenkapital 30'729'000 

Bilanzsumme 49'894'000 

Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2017 (CHF) 

Bruttospielertrag 46'832'000 

Tronc 4'321'000 

Übrige Erträge 1'953'000 

Spielbankenabgabe -20'685'000 

Personalaufwand -15'499'000 

Betriebsaufwand -12'867'000 

Abschreibungen -3'084'000 

Finanzergebnis 2'159'000 

Weitere Aufwände und Erträge* -1'000 

Ertragssteuern -606'000 

Jahresgewinn 2'523'000 
 

  
  

 

 

Casinò Admiral SA

Aktienkapital  17 MIO CHF

ACE Casino Holding AG

100%
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MEYRIN  

 

Betriebskonzessionärin Casino du Lac Meyrin SA 

Konzessionstyp B 

Spieltische 17 

Geldspielautomaten 205 

 

Bilanz 31.12.2017 (CHF) 

Umlaufvermögen 31'903'377 

Anlagevermögen 7'499'260 

Kurzfristiges Fremdkapital 13'496'967 

Langfristiges Fremdkapital 1'323'134 

Eigenkapital 24'582'536 

Bilanzsumme 39'402'637 

Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2017 (CHF) 

Bruttospielertrag 58'204'853 

Tronc 1'571'401 

Übrige Erträge 1'130'381 

Spielbankenabgabe -27'196'995 

Personalaufwand -8'248'460 

Betriebsaufwand -10'884'671 

Abschreibungen -1'683'944 

Finanzergebnis 485'250 

Weitere Aufwände und Erträge* 3'875 

Ertragssteuern -3'057'104 

Jahresgewinn 10'324'586 
 

  
  

 

 

Ispar Holding SA

Casino du Lac Meyrin SA

Aktienkapital  10 MIO CHF

Compagnie Européenne 
de Casinos

60% 40%
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MONTREUX  

 

Betriebskonzessionärin Casino de Montreux SA 

Konzessionstyp A 

Spieltische 22 

Geldspielautomaten 375 

 

Bilanz 31.12.2017 (CHF) 

Umlaufvermögen 23'762'000 

Anlagevermögen 27'783'000 

Kurzfristiges Fremdkapital 17'784'000 

Langfristiges Fremdkapital 3'034'000 

Eigenkapital 30'727'000 

Bilanzsumme 51'545'000 

Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2017 (CHF) 

Bruttospielertrag 73'085'000 

Tronc 2'297'000 

Übrige Erträge 7'305'000 

Spielbankenabgabe -39'342'000 

Personalaufwand -15'537'000 

Betriebsaufwand -10'139'000 

Abschreibungen -2'099'000 

Finanzergebnis 145'000 

Weitere Aufwände und Erträge* -41'000 

Ertragssteuern -2'579'000 

Jahresgewinn 13'095'000 
 

  
  

 

 

Groupe Lucien 
Barrière SAS

Kleinaktionäre

Casino de Montreux SA

Aktienkapital  7.8 MIO CHF

Gemeinde Montreux

77.8%

17.2%

5%
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NEUCHÂTEL  

 

Betriebskonzessionärin Casino Neuchâtel SA 

Konzessionstyp B 

Spieltische 6 

Geldspielautomaten 150 

 

Bilanz 31.12.2017 (CHF) 

Umlaufvermögen 12'071'000 

Anlagevermögen 10'522'000 

Kurzfristiges Fremdkapital 6'640'000 

Langfristiges Fremdkapital 4'683'000 

Eigenkapital 11'270'000 

Bilanzsumme 22'593'000 

Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2017 (CHF) 

Bruttospielertrag 22'787'000 

Tronc 683'000 

Übrige Erträge 1'238'000 

Spielbankenabgabe -9'620'000 

Personalaufwand -5'501'000 

Betriebsaufwand -4'620'000 

Abschreibungen -2'159'000 

Finanzergebnis -137'000 

Weitere Aufwände und Erträge 0 

Ertragssteuern -346'000 

Jahresgewinn 2'325'000 
 

  
  

 

 

Kleinaktionäre

Casino Neuchâtel SA

Aktienkapital  8 MIO CHF

Kongress & Kursaal 
Bern AG

98% 2%
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PFÄFFIKON  

 

Betriebskonzessionärin Casino Zürichsee AG 

Konzessionstyp B 

Spieltische 11 

Geldspielautomaten 154 

 

Bilanz 31.12.2017 (CHF) 

Umlaufvermögen 15'335'000 

Anlagevermögen 5'214'000 

Kurzfristiges Fremdkapital 5'475'000 

Langfristiges Fremdkapital 2'853'000 

Eigenkapital 12'221'000 

Bilanzsumme 20'549'000 

Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2017 (CHF) 

Bruttospielertrag 27'671'000 

Tronc 1'213'000 

Übrige Erträge 392'000 

Spielbankenabgabe -11'894'000 

Personalaufwand -7'468'000 

Betriebsaufwand -6'014'000 

Abschreibungen -931'000 

Finanzergebnis 27'000 

Weitere Aufwände und Erträge* -32'000 

Ertragssteuern -378'000 

Jahresgewinn 2'586'000 
 

  
  

 

 

Casino Zürichsee AG

Aktienkapital  8 MIO CHF

Swiss Casinos Holding AG

100%
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SCHAFFHAUSEN  

 

Betriebskonzessionärin CSA Casino Schaffhausen AG 

Konzessionstyp B 

Spieltische 8 

Geldspielautomaten 120 

 

Bilanz 31.12.2017 (CHF) 

Umlaufvermögen 5'533'000 

Anlagevermögen 2'550'000 

Kurzfristiges Fremdkapital 2'557'000 

Langfristiges Fremdkapital 1'181'000 

Eigenkapital 4'345'000 

Bilanzsumme 8'083'000 

Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2017 (CHF) 

Bruttospielertrag 11'590'000 

Tronc 650'000 

Übrige Erträge 491'000 

Spielbankenabgabe -4'647'000 

Personalaufwand -4'485'000 

Betriebsaufwand -3'297'000 

Abschreibungen -475'000 

Finanzergebnis 106'000 

Weitere Aufwände und Erträge* 0 

Ertragssteuern 13'000 

Jahresgewinn -54'000 
 

  
  

 

 

CSA Casino Schaffhausen AG

Aktienkapital  4.5 MIO CHF

Swiss Casinos Holding AG

100%
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ST. GALLEN  

 

Betriebskonzessionärin Grand Casino St. Gallen AG 

Konzessionstyp A 

Spieltische 10 

Geldspielautomaten 201 

 

Bilanz 31.12.2017 (CHF) 

Umlaufvermögen 16'554'000 

Anlagevermögen 6'859'000 

Kurzfristiges Fremdkapital 5'903'000 

Langfristiges Fremdkapital 2'895'000 

Eigenkapital 14'615'000 

Bilanzsumme 23'413'000 

Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2017 (CHF) 

Bruttospielertrag 30'856'000 

Tronc 1'253'000 

Übrige Erträge 914'000 

Spielbankenabgabe -13'482'000 

Personalaufwand -7'399'000 

Betriebsaufwand -6'960'000 

Abschreibungen -1'252'000 

Finanzergebnis 183'000 

Weitere Aufwände und Erträge* 0 

Ertragssteuern -714'000 

Jahresgewinn 3'399'000 
 

  
  

 

 

St. Gallen-Bodensee 
Tourismus

Grand Casino St. Gallen AG

Aktienkapital  9 MIO CHF

Swiss Casinos Holding AG

98% 2.%
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ST. MORITZ  

 

Betriebskonzessionärin Casino St. Moritz AG 

Konzessionstyp B 

Spieltische 8 

Geldspielautomaten 81 

 

Bilanz 31.12.2017 (CHF) 

Umlaufvermögen 1'371'783 

Anlagevermögen 1'446'731 

Kurzfristiges Fremdkapital 545'628 

Langfristiges Fremdkapital 429'734 

Eigenkapital 1'843'152 

Bilanzsumme 2'818'514 

Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2017 (CHF) 

Bruttospielertrag 2'656'925 

Tronc 232'013 

Übrige Erträge 168'960 

Spielbankenabgabe -708'513 

Personalaufwand -1'529'031 

Betriebsaufwand -1'067'693 

Abschreibungen -338'482 

Finanzergebnis -9'947 

Weitere Aufwände und Erträge* -4'080 

Ertragssteuern 10'798 

Jahresgewinn -589'050 
 

  
  

 

 

Casinos Austria (Swiss) AG

Casino St. Moritz AG

Aktienkapital  3.5 MIO CHF

100%
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ZÜRICH 

 

Betriebskonzessionärin Swiss Casinos Zürich AG 

Konzessionstyp A 

Spieltische 22 

Geldspielautomaten 284 

 

Bilanz 31.12.2017 (CHF) 

Umlaufvermögen 36'317'000 

Anlagevermögen 22'025'000 

Kurzfristiges Fremdkapital 14'226'000 

Langfristiges Fremdkapital 12'306'000 

Eigenkapital 31'810'000 

Bilanzsumme 58'342'000 

Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2017 (CHF) 

Bruttospielertrag 71'931'000 

Tronc 3'879'000 

Übrige Erträge 4'023'000 

Spielbankenabgabe -38'516'000 

Personalaufwand -15'922'000 

Betriebsaufwand -14'669'000 

Abschreibungen -4'946'000 

Finanzergebnis 287'000 

Weitere Aufwände und Erträge* -204'000 

Ertragssteuern -1'240'000 

Jahresgewinn 4'623'000 
 

  
  

 

 

 

Swiss Casinos Zürich AG

Aktienkapital  25 MIO CHF

Swiss Casinos Holding AG

100%
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